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Lu�angri� auf Maiszünsler
P�anzenschutz / Gegen den Schädling setzen viele Bauern vermehrt auf Drohnen.

HELLSAU Immer mehr Multi-
kopter, sogenannte Drohnen, 
kommen in der Landwirtschaft 
zum Einsatz. Auch im Kampf 
gegen den gefürchteten Mais-
zünsler setzt man auf diese Luft-
wa�e. Diese Drohnen werfen 
punktgenau nützliche Schlupf-
wespen-Eier über die Maisfelder 
und sorgen dafür, dass sich der 
Schädling nicht weiterverbrei-
ten kann. «Bis zu 30 Prozent 
Minderertrag kann der Mais-
zünsler verursachen», sagt Da-
vid Aebi aus Hellsau BE, der zu-
sammen mit seinem Bruder 
Benjamin Geschäftsführer der 
Firma Agrarpiloten ist. 

Projekt gestartet

Das Brüderpaar startete Ende 
2016 das Projekt Agrarpiloten. 
Am 20. Juni waren sie mit ihren 
zwei Spezialdrohnen, welche je 
19 000 Franken kosten, in 
Zweierteams zum ersten Mal 
unterwegs und warfen über den  
Maisfeldern kleine Kügelchen, 
sogenannte Trichogramma mit 
Schlupfwespen ab. 

Letzte Woche beendeten sie 
die zweite Austragung. Auf der 
GPS-gesteuerten Drohne wird 
jede Flugroute einprogram-
miert, so dass dieser automa-
tisch die gewählte Fläche in 
einer Höhe von fünf Metern ab-
�iegt. Alle sieben Meter fällt da-
bei eine kleine, weisse Kugel aus 
organischem Material aus dem 
Bauch des Fluggeräts. In jeder 
Kugel sind 1100 Eier der Schlupf-
wespe verpackt. Da die Nützlin-
ge nur eine bestimmte Strecke 
zurücklegen, müssen die Kugeln 
gleichmässig verteilt werden. Im 
Abstand von zwei Wochen wird 
jedes Maisfeld noch einmal 
über�ogen, um die gleiche Pro-
zedur vorzunehmen.

Ein grosses Gebiet

Obwohl David und Benjamin 
Aebi erst die erste Saison als Pi-
loten unterwegs sind, dürfen sie 
schon eine Fläche von 500 Hek-
taren mit ihren Drohnen ab�ie-

gen. «Unser Gebiet erstreckt sich 
von den Kantonen Jura, Neuen-
burg, Solothurn, Bern, Luzern 
bis hin in den Aargau», erzählt 
28-jährige Junglandwirt David 
Aebi. Das Potenzial sei aber 
noch viel grösser. 

Bei der Landi anmelden

Um in den Genuss ihrer Dienst-
leistung zu kommen, muss der 
Landwirt nur bei der Landi sei-
ne Maisfelder jeweils bis Ende 
März anmelden, und den Rest 
erledigen die Agrarpiloten. «Be-
vor wir die Maisfelder aufsu-
chen, werden die Bauern zwei 
Wochen vorher von uns schrift-

lich benachrichtigt», hält der 
23-jährige Benjamin Aebi fest. 

Eine grosse Zeiteinsparung

Der Drohneneinsatz bedeute für 
die Bauern eine grosse Zeitein-
sparung und eine gewisse Unab-
hängigkeit. «Viele Landwirte ge-
hen heute einem Nebenerwerb 
nach und sind daher froh, wenn 
man ihnen diese Arbeit ab-
nimmt», sind die Söhne von 
Markus Aebi, dem Verwaltungs-
ratspräsidenten der Schweizer 
Agrarmedien AG, die auch  
die BauernZeitung herausgibt, 
überzeugt. Insbesondere, wenn 
man weiss, dass die Schlupfwes-

pen-Eier nur in einer gewissen 
Zeitspanne verteilt werden kön-
nen. Je nach Grösse der Fläche 
kostet das zweimalige Ausbrin-
gen, inklusive Kugeln, zwischen 
143,50 Franken und 206,50 Fran-
ken pro Hektare. Es emp�ehlt 
sich ein betriebsübergreifender, 
regionaler Einsatz von Schlupf-
wespen. Im Kanton Bern wird 
deshalb der Einsatz von Schlupf-
wespen über das Berner P�an-
zenschutzprojekt mit 150 Fran-
ken pro ha Mais unterstützt. 
 Peter Fankhauser 

Mehr Infos unter: 

www.agrarpiloten.ch

David (links) und sein Bruder Benjamin Aebi mit einer ihrer zwei Drohnen.  (Bild Peter Fankhauser)

FRAGE AN DEN FACHMANN

Welche Rechte habe ich bei der 
Kündigung einer Parzelle?

Mein Nachbar ist nicht 
Landwirt. Es ist aber 
Eigentümer einer rund 

60 Aren grossen, in der Landwirt-
schaftszone liegenden Parzelle. 
Er hat mir diese vor zirka sechs 
Jahren zur kostenlosen Nutzung 
überlassen. Seither bewirtschaf-
te ich dieses Land und bezahle 
keinen Zins dafür. Da der Nach-
bar kürzlich sagte, er werde das 
Land demnächst wahrscheinlich 
einem anderen Landwirt zur Nut-
zung überlassen oder gar verkau-
fen, stellt sich mir die Frage, wel-
che Rechte ich habe? Kann er 
mir einfach so kurzfristig kündi-
gen? Habe ich ein Vorkaufsrecht?

Damit ein landwirtschaftli-
cher Pachtvertrag im Sin-
ne des Bundesgesetzes 

über die landwirtschaftliche 
Pacht (LPG) vorliegt, müssen 
grundsätzlich zwei Elemente ge-
geben sein: ein Grundstück wird 
zur landwirtschaftlichen Nutzung 
überlassen und im Gegenzug 
wird dafür ein Zins bezahlt. Der 
Pachtzins kann in Geld, einem 
Teil der Früchte (Teilpacht) oder 
in einer Sachleistung bestehen. 
Wenn Sie dem Eigentümer der 
fraglichen Parzelle also bei-
spielsweise Kartoffeln oder 
Brennholz liefern als Entgelt, 
kann dies auch eine Zinsleistung 
darstellen und der Vertrag als 
landwirtschaftlicher Pachtver-
trag quali�ziert werden.

Wenn Sie hingegen gar 
keine Zinsleistung er-
bringen, dann ist von 

einer Gebrauchsleihe auszuge-
hen. Denn es ist unbestritten, 
dass auch die Nutzung eines 
Grundstücks Gegenstand einer 
– im OR geregelten – Gebrauchs-
leihe sein kann. Eine solche  
Nutzung einer Landwirtschafts-
parzelle untersteht den pacht-
rechtlichen Bestimmungen nicht, 
weil für eine Unterstellung unter 
das LPG eben ein begriffsnot-
wendiges Element fehlt, der 
Pachtzins. Laut Bundesgericht 

ist auch eine längere (konkret 
ging es um neun Jahre) unent-
geltliche Nutzung als Gebrauchs-
leihe zu quali�zieren und nicht 
als Pacht. Es ist auch nicht so, 
dass dann, wenn für eine solche 
Fläche Direktzahlungen bezogen 
werden, von einer landwirtschaft-
lichen Pacht auszugehen ist. 
Auch bei einer Gebrauchsleihe 
können die Direktzahlungen dem 
Bewirtschafter zukommen.

Da in Ihrem Fall von einer 
Gebrauchsleihe auszuge-
hen ist, können Sie die 

Schutzrechte, welche das LPG 
einem Pächter zugesteht, nicht 
geltend machen. Der Eigentümer 
kann die Gebrauchsleihe grund-
sätzlich jederzeit kündigen. Das 
OR sagt dazu folgendes: Ist für 
die Gebrauchsleihe eine be-
stimmte Dauer nicht vereinbart, 
so endigt sie, sobald der Ent-
lehner den vertragsmässigen 
Gebrauch gemacht hat oder mit 
Ablauf der Zeit, binnen deren 
dieser Gebrauch hätte statt�n-
den können. Wenn Sie mit dem 
Eigentümer keine bestimmte 
Dauer abgemacht haben, kann 
er also beispielsweise auf das 
Ende der Ernte eine Rückgabe 
verlangen. Erstreckungsmöglich-
keiten wie bei der Pacht gibt es 
nicht. Es besteht auch kein ge-
setzliches Vorkaufsrecht wie 
dies bei einer Pacht unter Um-
ständen der Fall sein kann.
 Andreas Wasserfallen,  
 Rechtsanwalt und Agronom
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Erfahrungen nach acht Jahren Biofutterbau
P�anzenbau / Trotz der Umstellung haben sich die Bestände kaum verändert, und die Blackenprobleme sind deutlich kleiner geworden.

ALBERSWIL Die Pächtergemein-
schaft Nussbaumer und Bernet 
aus Alberswil LU hat ihren Be-
trieb 2009 auf biologische Land-
wirtschaft umgestellt. Futter-
bauliches Fazit: Die Erträge sind 
seit der Umstellung um 5 bis 10% 
zurückgegangen, die Bestände 
haben sich kaum verändert, und 
die Blackenprobleme sind deut-
lich kleiner geworden. 

Wie hat sich der Futterbau 
nach der Umstellung auf biolo-
gischen Landbau ertrags- und 
qualitätsmässig entwickelt?
Bernet/Nussbaumer: 
Gewisse Teil�ächen 
wurden im Rahmen 
von Versuchen schon 
vor 25 Jahren auf 
«Parzellen-Bio» um-
gestellt. Bis 2008 re-
sultierten auf diesen 
Flächen Ertragsein-
bussen von zirka fünf Prozent. 
Wir gehen davon aus, dass sich 
die Verluste auf diesen Flächen 
nicht mehr vergrössert haben. 
Seit wir mit einem Drittel der 

Herde auf Wunsch der Käserei im 
Oktober bis November abkalben, 
schneiden wir die Bestände wie-
der etwas früher und erreichen 
so gute praxisübliche Dürrfutter-
qualitäten. Als alle Kühe im 
Frühling abkalbten, war das we-
niger wichtig, da haben wir be-
wusst etwas später geschnitten.

Wie funktioniert das Vollwei-
desystem auf Ihrem Betrieb? 
Wir haben unsere Weiden in 
1-Hektaren-Schläge eingeteilt 
und weiden in der Regel mit den 
60 Kühen alle drei Wochen nur 

einen Tag. Entschei-
dend ist ein sehr ho-
her Weidedruck. Pro 
Jahr ergibt das acht 
bis neun Nutzungen. 
Jede Weide sollte ein-
mal pro Jahr konser-
viert werden. Im 
Frühling muss man 

mit dem Weiden unbedingt sehr 
früh beginnen, das heisst, wenn 
es noch fast kein Gras hat. Alle 
Flächen werden pro Jahr und 
Hektare drei bis viermal mit  

40 m3 1:2 verdünnter Gülle ge-
düngt. Aus arbeitstechnischen 
Gründen düngen wir relativ 
grosse Güllegaben und fahren 
dafür einmal weniger. Wir ma-
chen keine Putzschnitte. Das 
System funktioniert auch unter 
Biobedingungen sehr gut, aber 
nur, wenn man im Stall nichts 
zufüttert und die Kühe hungrig 
auf die Weide gehen. Der Ein-
�uss des Bodens ist in Bio grös-
ser, weil man Unterschiede im 
Bestand hier nicht mit Sticksto�-
gaben ausgleichen kann.

Wie betreiben Sie den Kunst-
futterbau?
Nach drei Jahren Ackerbau fol-
gen drei Jahre Kunstwiese. Im 
Moment arbeiten wir mit spe-
ziellen Weidemischungen mit 
verschiedenen Sorten von engli-
schem Raigras, Wiesenrispe, Ti-
mothe, Weissklee und teilweise 
Spitzwegerich. Bei der Ansaat 
säen wir nach Grubbern und Eg-
gen zuerst ⅔ der Saatmenge als 
Drillsaat und danach ⅓ der Saat-
menge breit mit Krummenacher-

Sägerät und Walze. Das ist zwar 
aufwendig, hat sich aber be-
währt. 

Wie sieht die Blackenbekämp-
fung aus?
Hier muss man halt dranbleiben, 
Samen hätte es genug im Boden! 
Wir kontrollieren dreimal jähr-

lich alle Parzellen auf Blacken 
und stechen diese mit dem Bla-
ckeneisen. Vermutlich haben wir 
mittlerweile nicht mehr Auf-
wand als früher im IP-System 
mit der chemischen Einzelstock-
behandlung. Unserer Meinung 
nach wirkt das Stechen deutlich 
nachhaltiger als das Spritzen; es 

hat praktisch keine alten Bla-
ckenstöcke mehr. Bei den Kunst-
wiesenansaaten haben wir frü-
her gegen Keimlinge mehrmals 
in Abständen �ach geeggt, heu-
te ist dies nicht mehr nötig. Ge-
nerell hat der Blackendruck 
deutlich abgenommen.  

Wie sanieren Sie unbefriedi-
gende Bestände? 
Neuansaaten von Naturwiesen 
bringen nicht viel und sind auch 
nicht nötig, da wir keine ver�lz-
ten Bestände haben. Die Über-
führung von Neuansaaten in sta-
bile Naturwiesen ist schwierig. 
Übersaaten machen wir nur sehr 
punktuell bei Weideeingängen 
oder Tränkestellen. Nach unse-
rer Erfahrung ist der Erfolg bei 
Übersaaten im Herbst besser als 
im Frühling. Im Weidesystem 
sind Narbenschäden durch Tritt 
nicht so schlimm, da die Tiere 
nur einen Tag in der Weide sind 
und so die P�anzenwurzeln 
kaum geschädigt werden.
 Interview Ruedi Tschachtli, 
 BBZN Schüpfheim LU

Josef Bernet (links) und und Andreas Nussbaumer sind von der 
biologischen Landwirtschaft überzeugt. (Bild Ruedi Tschachtli)
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